
Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31
                                                                                                                                     überarbeitet am: 10.01.2019

1. Bezeichnung des Stoffes der Zubereitung und des Unternehmens:

Angaben zum Produkt

         Handelsname:  Red Track Fluid MCP

          Verwendung des Stoffes / der Zubereitung

         Flüssigkeit zum reinigen von verölten und verschmutzten Modellbahnschienen und

           und Metallkomponenten aus dem Modellbahn-Modellbaubereich.
           Hersteller/Lieferant:

          

          GEAR-FLON-UG (haftungsbeschränkt)
            Geschäftsführer Wolfgang Künz
            Hauptstrasse 61
            67829 Callbach
            Deutschland
            Tel.  0049 6753 124155
            Fa x: 0049 6753 124193

         Email: Kuenzw@t-online.de
               www.gear-flon.de

            Auskunftsgebender Bereich:  Abt. -Produktsicherheit-

            Notfallauskunft: Tel. 0049 173 644 1824

2. Mögliche Gefahren
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

    H226          Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
                       H336          Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

           H304          Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
           H412          Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

            
                  Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

                 Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der „Allgemei-
                    nen Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG“ in der letztgültigen Fassung.
                    Klassifizierungssystem:

                 Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus
                    der Fachliteratur und durch Firmenangaben.

 2.2 Kennzeichnungselemente

 Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

                   Hinweise zur Kennzeichnung
                   Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
                         
                Gefahrenpiktrogramme



                  GHS08              GHS07                   GHS02

                  
          Signalwort:  Gefahr

          Gefahrenheinweise

         H226          Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
           H336          Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
           H304          Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
           H412          Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
            

        Sicherheitshinweise    

       P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder  Kennzeichnungs-
                etikett bereithalten. 
       P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
       P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
       P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und 
                anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
       P260 Dampf nicht einatmen. 
       P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz  
       tragen.
       P233 Behälter dicht verschlossen halten. 
       P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 
       P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. 
       P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.   
       P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. 
       P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
                                     Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
       P304+P341 BEI EINATMEN: Bei Atembeschwerden an die frische Luft bringen und in einer
                           Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. P314 Bei Unwohlsein ärztlichen
                           Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
       P370+P378 Bei Brand: Zum Löschen verwenden: CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl.
       P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. P403+P235 An einem gut belüfteten Ort
                aufbewahren. Kühl halten.
       P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/
                internationalen Vorschriften. · 
Zusätzliche Angaben: EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.     
          

2.3 Sonstige Gefahren

           Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

           PBT: Nicht anwendbar

              vPvB: Nicht anwendbar.
             

3. Zusammensetzung, Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
nicht anwendbar

3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische.

      Beschreibung:
Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.



                 Gefährliche Inhaltsstoffe:

              
               EG-Nummer: 919-857-5 Reg.nr.: 01-2119463258-33
               Naphtha (Erdöl), hydrogeniert, schwer (Ausnahme P, Benzol < 0,1 %) Flam. Liq. 3,
               H226; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H336
                                                                                                                                    50-100%
               CAS: 64742-95-6 EINECS: 265-199-0 Reg.nr.: 01-2119455851-35
               Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leichte aromatische (Ausnahme P, Benzol < 0,1 %)
               Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; STOT SE 3, H335-
               H 336
                                                                                                                                     10-<25%
           

            

           4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

               Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahme

               4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

               Nach Einatmen
                  Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern.
                  Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.
                  Nach Hautkontakt
                  Bei Berührung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen.
                  Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
                  Nach Augenkontakt
                  Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser 
                  spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
                  Nach Verschlucken
                  Bei Verschlucken bzw. Erbrechen Gefahr des Eindringens in die Lunge 
                  (Aspirationsgefahr).
                  Kein Erbrechen einleiten.
                  Ärztliche Behandlung.
                  

4.2 Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und

      Wirkungen
                  Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Kann
                 Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder
                 oder rissiger Haut führen. 
                  4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

                      Hinweise für den Arzt / Behandlungshinweise

                      Bei Verschlucken Magenspülung.

              
                  

         5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

             Löschmittel

               Geeignete Löschmittel: Schaum, Löschpulver, Kohlendioxid, Wassernebel.

                  Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:  

                  Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

               Brandgase von organischen Materialien sind grundsätzlich als Atmungsgifte
                  einzustufen.
                  Besondere Schutzausrüstung: 

               Umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.         
                                                                            
   



6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen
anzuwendende Verfahren Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen 
fernhalten. · 6.2 Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation oder in 
Gewässer gelangen lassen. Bei Eindringen in den Boden, Gewässer oder 
Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen. · 6.3 Methoden und Material für
Rückhaltung und Reinigung: Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, 
Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen. Kontaminiertes Material als 
Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen. Für ausreichende Lüftung sorgen. 

               7. Handhabung und Lagerung
 7.1Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung Behälter dicht
         geschlossen halten. Für gute Belüftung/Absaugung am
         Arbeitsplatz sorgen. Aerosolbildung vermeiden. · Hinweise zum Brand- und
         Explosionsschutz: Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. Maßnahmen gegen  
         elektrostatische Aufladung treffen. · 
7.2    Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von
        Unverträglichkeiten · Lagerung: · Anforderung an Lagerräume und Behälter: Keine
        besonderen Anforderungen. · Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich 
     · Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behälter dicht geschlossen halten. 

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzausrüstungen
Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

                       Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden

                   Grenzwerten:

                   Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezog-

                   enen, zu überwachenden Grenzwerten.

                   Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen

                                                        Listen.

                    Persönliche Schutzausrüstung:

                    Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

                    Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu 

                    beachten. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Vor den

                    Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

                    Atemschutz: Nicht erforderlich.

                    Handschutz: Gummihandschuhe erforderlich.

                    Handschuhmaterial: Gummihandschuhe.

                    Durchdringungszeit des Handschuhmaterials: Nicht erforderlich.

                    Augenschutz: Dichtschließende Schutzbrille.

               9. Physikalische und chemische Eigenschaften      

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und
        chemischen Eigenschaften · Allgemeine Angaben · Aussehen: Form: 
flüssig Farbe: -rot · Geruch: mild · 
pH-Wert: nicht anwendbar · 
Zustandsänderung 
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: nicht bestimmt



Siedebeginn und Siedebereich: 153-198 °C ·
Flammpunkt: 40 °C · 
Zündtemperatur: 265 °C · Selbstentzündungstemperatur: Das Produkt ist 
nicht selbstentzündlich. · 
Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, 
jedoch ist die Bildung explosionsgefährlicher Dampf-/Luftgemische 
möglich. · Explosionsgrenzen: 
untere: 0,7 Vol % obere: 6,4 Vol % ·
 Dampfdruck bei 20 °C: 3 hPa · 
Dichte bei 20 °C: 0,792 g/cm³ · 
Löslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser: nicht bzw. wenig mischbar · 
Viskosität: dynamisch: Nicht bestimmt. 
                   kinematisch: Nicht bestimmt. · Lösemittelgehalt: Organische 
Lösemittel: 100,0 % 
Wasser: 0,0 % 
Festkörpergehalt: 0,0 % ·
 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen 
verfügbar.

 

               10. Stabilität und Reaktivität
Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

Gefährliche Reaktionen: 
Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

Gefährliche Zersetzungungsprodukte: 
Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

            11. Toxikologische Angaben
Angaben zu toxokologischen Wirkungen

Akute Toxizitiät/Reizwirkung/Sensibilisierung

Primäre Reizwirkung:

An der Haut: Reizt die Haut.

Am Auge: Wirkt reizend.

Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt

                12. Umweltbezogene Angaben

                    Toxizität: Es liegen keine Informationen vor.

                         Allgemeine Hinweise: Wassergefährdungsklasse 2 (Selbsteinstufung).
                                                                     Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder die 
                                                                     Kanalisation gelangen lassen.

                 13. Hinweise zur Entsorgung
             

                     Empfehlung für das Produkt:

                     Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen.

                         Empfehlung für die Verpackung:

                     Nach behördlichen Vorschriften entsorgen.



                         

            14. Angaben zum Transport 
                     Landtransport ADR/RID (GGVSEB)

                     Kein Gefahrgut

                         Seeschiffstransport IMDG (GGVSee)

                     n.a.

                         Lufttransport ICAO/IATA-DGR

                     n.a.

                         Besondere Vorschichtsmaßnahmen für den Anwender:

                     Es liegen keine Informationen vor.

                     Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-

                     Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code: Nicht anwendbar.

                 15. Rechtsvorschriften
                     Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits-und Umweltschutz/

                      spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

                      Nationale Vorschriften:

                      Wassergefährdungsklasse: WGK 2(Selbsteinstufung):wassergefährdend.

                          Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht
                                                                                   durchgeführt.

                16. Sonstige Angaben
                         Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen 
                         jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein
                        vertragliches Rechtsverhältnis. Sie beziehen sich nur auf das bezeichnete Produkt
                        und können nicht mehr zutreffen, wenn das Produkt zusammen mit anderen
                        Materialien oder in einem Verarbeitungsprozess verwendet wird. Der Verwender
                        muß sich selbst davon überzeugen, daß alle Aussagen für seinen jeweiligen 
                        Gebrauch geeignet und vollständig sind. 
                        Relevante Sätze 
                        H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 
                        H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
                        H335 Kann die Atemwege reizen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit 
                                  verursachen. 
                        H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

                  Datenblatt ausstellender Bereich: Abt.-Produktsicherheit-

                     Ansprechpartner: Wolfgang Künz, Email: Kuenzw@t-online.de


